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Redaktionsschluss nächster Frymettiger: 10. Januar 2025 
__________________________________________________________________________ 
 

Inhaltsübersicht: 

- Gemeindeversammlung vom 28. November 2024, 20.00 Uhr 

- Aus dem Gemeinderat: - Information Ortsplanungsrevision 
  - Ausschreibung Baulandverkauf 
  - Baufortschritt Werkraum 
  - Neuvermessung Los 6 
  - ZSA Sägematte: abgeschlossene Sanierung 
 - Demission Fritz Sarbach 
  - Adventsapéro 

- Aus dem Gemeindehaus: - Papiersammlungen 2025 
  - Stromproduktion PV-Anlage 
  - Einbruch vermeiden- Tipp Polizei Bern 
  - Geschwindigkeitsmessungen 2024 
  - Kirchliche Mitteilungen / Anlässe 
  - BfU Sicherheitstipp 
  - Informationen der Ausgleichskasse 
  - Schutz und Rettung Konolfingen 

- Aus dem Schulhaus:  - öffentlicher Adventsanlass 
- Vorschulangebote 

- Vereine / Anlässe  - Donnerstags-Programm Freimettigen-Bummler 
   - Neujahrshöck 
   - Frauenverein Seniorenessen und Vereinsreise 

 
Der Gemeinderat, die Schulkommission sowie das Gemeinde- und Schulpersonal wünschen 
allen frohe Festtage und alles Gute für 2025. 
 

Die Gemeindeverwaltung bleibt wie folgt geschlossen: 
 

Montag, 23. Dezember 2024 – Sonntag, 5. Januar 2025 
 

In dringenden Fällen wenden Sie sich bitte an den Gemeindepräsidenten, 
Herr Niklaus Moser, Diessbachstrasse 14, 3510 Freimettigen. 
Tel. Mobile 078 674 77 23. Besten Dank für Ihr Verständnis. 

 

 

 

 

Informationsblatt des 
Gemeinderates und der 
Gemeindeverwaltung 
Freimettigen 
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Gemeindeversammlung 
Donnerstag, 28. November 2024, 20.00 Uhr, Schulhaus Freimettigen 
 

Traktandenliste 

1.  Ehrung JungbürgerInnen 

2. Kommunale Wahlen: 
 - Wiederwahl Mitglied Schulkommission 
   (Sandra Keller) 

3. Budget 2025 
 - Beratung und Genehmigung 

- Festsetzen der Steueranlage und  
   der Liegenschaftssteuer 

4. Orientierungen und Verschiedenes 

Die Unterlagen zu den traktandierten Ge-
schäften liegen bis 28. November 2024 in 
der Gemeindeverwaltung öffentlich auf. 

Alle seit drei Monaten in der Gemeinde an-
gemeldeten Schweizerinnen und Schwei-
zer, die das 18. Altersjahr zurückgelegt ha-
ben, sind zur Versammlung eingeladen.  
 
Im Anschluss an die Versammlung wird ein 
kleines Apéro spendiert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Ehrung JungbürgerInnen 

Dieses Jahr erreichen zwei Personen das 
18. Altersjahr. Den an der Versammlung 
teilnehmenden JungbürgerInnen werden 
der Bürgerbrief und ein Präsent übergeben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Kommunale Wahlen 

Wiederwahl Schulkommissionsmitglied 
Sandra Keller 

Sandra Keller wurde vor 4 Jahren in die 
Schulkommission gewählt. Vor zwei Jahren 
hat sie das Sekretariat der Schulkommis-
sion übernommen. Frau Keller stellt sich für 
eine weitere Amtsdauer von vier Jahren zur 
Verfügung. 
 
Antrag des Gemeinderates 

Der Gemeinderat beantragt, Sandra Keller 
als Mitglied der Schulkommission wieder-
zuwählen, für die Amtsdauer von 2025 – 
2028. 
 
Weitere Wahlvorschläge sind anlässlich 
der Versammlung möglich. Die Wahl würde 
in diesem Fall geheim erfolgen. 
 
 

3. Budget 2025: Beratung und Ge-
nehmigung, Festsetzen der Steuer-
anlage und der Liegenschaftssteuer 

 
Das Budget 2025 schliesst wie folgt ab: 

Gesamthaushalt 
(inkl. Spezialfinanzierungen) 

Gesamtaufwand    Fr. 2'652’600.00 
Gesamtertrag     Fr. 2'611’550.00 

Aufwandüberschuss   Fr.     41'050.00  

 

Allgemeiner Haushalt 
(ohne Spezialfinanzierung) 

Gesamtaufwand    Fr. 2'419'800.00 
Gesamtertrag     Fr. 2'419'800.00 

Aufwandüberschuss   Fr.              0.00  
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Das Budget 2025 schliesst im allgemeinen 
Haushalt ausgeglichen ab. Der durch die 
Aufwertung von Finanzvermögen erzielte 
Ertragsüberschuss von rund Fr. 205'000.00 
wird dem Eigenkapital zugewiesen. Fr. 
50'000.00 werden in die Spezialfinanzie-
rung Vorfinanzierung Verwaltungsvermö-
gen eingelegt. Der verbleibende Gewinn 
muss der finanzpolitischen Reserve zuge-
führt werden. Der bestehende Bilanzüber-
schuss bleibt deshalb unverändert (Stand 
31.12.2023: Fr. 566'888.43, Aufwandüber-
schuss gemäss Budget 2024: Fr. 
26'950.00). Der Bilanzüberschuss wird so-
mit per Ende 2025 rund Fr. 540'000.00 be-
tragen, was ca. 10 Steueranlagezehnteln 
entspricht. Der empfohlene Wert liegt bei 
mind. 3 Steueranlagezehnteln.  

 

 

 

 

Gemäss Finanzplan 2025 – 2029 muss in 
den Jahren 2026 - 2029 mit Aufwandüber-
schüssen gerechnet werden. Diese können 
über das bestehende Eigenkapital abge-
deckt werden. Der Finanzplan wird über die 
ganze Planperiode mit einer Steueranlage 
von 1.8 Einheiten gerechnet. Sollten sich 
die Prognosen als zu pessimistisch erwei-
sen, wird der Gemeinderat die angedachte 
Steuersenkung in der nächsten Planperi-
ode wieder einfliessen lassen. 

Zur Deckung der Investitionsausgaben ist 
mit einer Neuverschuldung zu rechnen, ins-
besondere zur Gewährung der Liquidität. 
Die Folgekosten aus den Investitionen (Ab-
schreibungen, Zinsen) können durch die 
vorhandenen Reserven gedeckt werden. 
 
Das detaillierte Budget kann bei der Ge-
meindeverwaltung bezogen oder unter 
www.freimettigen.ch heruntergeladen wer-
den. 
 
 

 
 
 
 
Das Budget 2025 basiert auf folgenden Ansätzen: 
 
Gemeindesteueranlage (unverändert) 1.80 Einheiten  

Hundetaxe (unverändert) Fr. 70.00 pro Hund  

Liegenschaftssteuer (unverändert) 1.5 ‰ des amtlichen Wertes 

Kehrichtgrundgebühr (unverändert) Fr. 60.00 pro Haushalt / Betrieb 

Grüngutpass (unverändert) Fr. 60.00 

Containerplomben (unverändert) Fr. 47.50 / Stück 

Sackgebühren (unverändert) gem. AVAG (Fr. 1.90 / 35l, Fr. 3.20 / 60l) 

Abwasserentsorgung (unverändert) Fr. 2.90 / m3,  Grundgebühr: Fr. 4.00 / BW im Wohnbereich 
(exkl. MWST)  Fr. 4.00 / BW übrige 
  Regenabw.: Fr. 50.00 / 0 – 50 m2 
  Fr. 85.00 / 51 – 251 m2 
  Fr. 170.00 / 251 – 500 m2 
  Fr. 35.00 / 100 m2 ab 501 m2 

Wasserversorgung (unverändert) Fr. 1.50 / m3,  Grundgebühr: Fr. 2.00 / BW im Wohnbereich 
   Fr. 1.00 / BW übrige 
  Löschgebühr: Fr. 175.00 / bew. Gebäude 
 

http://www.freimettigen.ch/
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Spezialfinanzierungen 
 
Wasserversorgung 
In der Spezialfinanzierung Wasserversor-
gung besteht ein beachtlicher Reserve-Be-
trag im Rechnungsausgleich. Die Gebüh-
ren wurden deshalb auf das Gebührenjahr 
2018/19 gesenkt. Die Wasserrechnung 
schliesst dadurch defizitär, was aber auf-
grund der vorhandenen Reserven tragbar 
ist. Per Ende 2025 dürfte sich der Bestand 
im Rechnungsausgleich auf rund Fr. 
80'865.00 reduzieren, was aber immer 
noch mehr als ausreichend ist. Sollte sich 
herausstellen, dass sich die Betriebsbei-
träge an den Wasserverbund Kiesental 
dauerhaft erhöhen, wird die Gebührensitu-
ation überprüft und nötigenfalls angepasst 
werden. 
Es müssen weiterhin 60 % des Wiederbe-
schaffungswertes in die Spezialfinanzie-
rung Werterhalt eingelegt werden (Bestand 
unter 25%). 
Investitionen sind nach Lebensdauer abzu-
schreiben. Im entsprechenden Fall wird 
dann wieder Verwaltungsvermögen gebil-
det, da keine zusätzlichen Abschreibungen 
mehr möglich sind. Im Bereich Wasser sind 
jedoch für das Budgetjahr 2025 keine In-
vestitionen geplant. 
 
Abwasserentsorgung 
In der Spezialfinanzierung Abwasser be-
steht ein beachtlicher Betrag im Rech-
nungsausgleich. Der Gemeinderat hat des-
halb die Gebühren ab 01.10.2016 gesenkt. 
Auch im Budgetjahr 2025 zeigt sich die Ab-
wasserrechnung defizitär, da insbesondere 
der Betriebsbeitrag an den Gemeindever-
band höher ausfällt. Per Ende 2025 wird 
sich der Bestand im Rechnungsausgleich 
auf rund Fr. 90’130.00 reduzieren, was 
aber nach wie vor eine gute Basis ist. 
Die Einlage in den Wiederbeschaffungs-
wert wurde im Budgetjahr bei 80 % belas-
sen, hinsichtlich der voraussichtlichen In-
vestitionen an den Gemeindeverband ARA.  
Investitionen sind nach Lebensdauer abzu-
schreiben. Im entsprechenden Fall wird 
dann wieder Verwaltungsvermögen gebil-
det, da keine zusätzlichen Abschreibungen 
mehr möglich sind. Im 2025 sind jedoch 
keine Investitionen geplant, welche in der 
Investitionsrechnung verbucht werden 
müssen. 
 

Abfallentsorgung 

Die Gebühren für die Grüngutentsorgung 
wurden auf das Jahr 2024 von Fr. 30.00 auf 
Fr. 60.00 angehoben. Dieser Bereich ist 
zwar dadurch immer noch nicht kostende-
ckend, jedoch verursachergerechter finan-
ziert. 

Im Gegenzug wurden die Kehrichtgrundge-
bühren pro Haushalt von Fr. 80.00 auf Fr. 
60.00 gesenkt. Aufgrund der Totalrevision 
des Abfallreglements wird neu auch für je-
den Betrieb inkl. Landwirtschaftsbetrieb die 
Grundgebühr erhoben. Den Landwirt-
schaftsbetrieben ist es zudem künftig mög-
lich, Gewerbecontainer zu nutzen. 

Die Entschädigung für das Altpapier sowie 
die Einnahmen aus den Sack- und Marken-
gebühren bleiben stabil. Die Transportkos-
ten für die Abfall- und Altpapierentsorgung 
haben sich leicht erhöht. 

Aufgrund der etwas tieferen Einnahmen 
aus den Grundgebühren weist die Spezial-
finanzierung ein Defizit aus. Dieses kann 
aber über die vorhandenen Reserven ge-
deckt werden. Per Ende 2025 wird der 
Rechnungsausgleich voraussichtlich einen 
Bestand von rund Fr. 43'970.00 aufweisen, 
was absolut ausreichend ist. 
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Antrag des Gemeinderates 

a) Genehmigung Steueranlage für die Gemeindesteuern: das 1.8 – fache des kantonalen 
Einheitssatzes (unverändert) 

b) Genehmigung Steueranlage für die Liegenschaftssteuern: 1.5 °/oo des amtlichen Wertes 
(unverändert) 

c) Genehmigung Budget 2025 bestehend aus: 

 Aufwand Ertrag 
Gesamthaushalt Fr. 2'652'600.00 Fr. 2'611'550.00 
Aufwandüberschuss  Fr.      41'050.00 
   
Allgemeiner Haushalt Fr. 2'419'800.00 Fr. 2'419'800.00 
Aufwandüberschuss  Fr.               0.00 
   
SF Wasserversorgung Fr.      58'900.00 Fr.      39'900.00 
Aufwandüberschuss  Fr.      19'000.00 
   
SF Abwasserentsorgung Fr.    129'100.00 Fr.     112'400.00 
Aufwandüberschuss  Fr.       16'700.00 
   
SF Abfallentsorgung Fr.      44'800.00 Fr.      39'450.00 
Aufwandüberschuss  Fr.        5'350.00 

 
Der Gemeindeversammlung wird beantragt, das Budget 2025 zu genehmigen. 

 
 
 

Aus dem Gemeinderat 
 
 
Information Ortsplanungsrevision 

Die Akten zur Ortsplanungsrevision wurden Ende September 2024 beim Amt für Gemeinden 
und Raumordnung zur Genehmigung eingereicht. Die Bevölkerung wird mittels Publikation 
über die Inkraftsetzung informiert, sobald die Genehmigung vorliegt. 
 
 
 

Ausschreibung Baulandverkauf 
 

Bauland (Parzelle 17 in Freimetti-
gen) für ein Ein- bzw. Doppeleinfa-
milienhaus oder kleineres Mehrfa-
milienhaus zu verkaufen. 
Der Verkaufsrichtpreis für die Bau-
landparzelle ohne Werkpavillon 
wird auf CHF 350 000.- (CHF 410.-
/m2 bei 854 m2 Parzellenfläche) 
festgelegt. 

Genauere Infos finden Sie auf: 
https://www.immoscout24.ch/kau-

fen/4001635059 
 
 

https://www.immoscout24.ch/kaufen/4001635059
https://www.immoscout24.ch/kaufen/4001635059
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Baufortschritt Werkraum 
 

Beim Schulhaus entsteht aus 2 Garagen und 
dem bisherigen Gemeindearchiv ein neuer 
Werkraum für die Schule. 
Die Bauarbeiten dürften gegen Mitte Dezem-
ber beendet sein, so dass der Umzug noch 
in diesem Jahr vollzogen werden kann. 
Schon bald dürfen die Schülerinnen und 
Schüler in Freimettigen in einem grossen, 
hellen Raum ihre handwerklichen Fähigkei-
ten unter Beweis stellen. 
 

 

 
 

Die Unterlage für den definitiven Boden ist 
bereit

 
 
 
 

Neuvermessung Los 6 
 

Der Gemeinderat Freimettigen lässt im Ge-
meindegebiet mit noch provisorischer Nu-
merisierung (PN), eine Ersterhebung (Neu-
vermessung) durchführen. Dies betrifft das 
Waldgebiet Laas, Buechwald, Hundschüp-
fewald, Hohrütiwald. 

Mit dem Los 6 wird ein den heutigen An-
sprüchen und Vorschriften genügendes 
Vermessungswerk erstellt. 
 
Der Auftrag für diese Arbeiten wurde der 
Firma Schmalz Ingenieur AG in Konolfin-
gen erteilt. 
Der Start der Arbeiten erfolgte im Septem-
ber 2024. Die Eigentümer wurden schrift-
lich informiert. 
 
Öffentliche Auflage 
Nach der Kontrolle der Arbeiten und der Ak-
ten durch das Amt für Geoinformation des 
Kantons Bern (AGI) wird das Vermes-
sungswerk öffentlich aufgelegt. Die Eigen-
tümer werden darüber schriftlich informiert. 
Bei Unstimmigkeiten, kann gegen das Ver-
messungswerk Einsprache erhoben wer-
den. 
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Zivilschutzanlage Sägematte 
 
Die Zivilschutzanlage an der Sägematte wurde im August 2024 saniert. Einerseits mussten 
festgestellte Mängel behoben und die Panzerschiebewand saniert werden. Da der Komman-
doposten nicht mehr benötigt wird, konnte dieser zu einem Schutzraum umgenutzt werden. 
Die regelmässige Wartung der Anlage wird künftig durch die ZSO Kiesental wahrgenommen. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Im ehemaligen Kommandoraum wurde 
Platz für 27 neue Schutzplätze geschaffen. 
 
 
 

Demission Fritz Sarbach 
 

 
Fritz Sarbach verpackt seit 30 Jahren fleissig die Dokumente 
für die eidg. und kant. Abstimmungen und verteilt diese an-
schliessend an die in Freimettigen stimmberechtigten Per-
sonen. 
Für die Abstimmung am 24. November 2024 durfte die Ge-
meindeverwaltung die Stimmunterlagen das letzte Mal an 
Fritz Sarbach fürs Verpacken und Vertragen abgeben. Er 
wird seine Arbeit per Ende Jahr 2024 beenden. 
Wir danken Fritz herzlich für die jahrelange Unterstützung 
und wünschen ihm alles Gute. 
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Die Einwohnergemeinde Freimettigen offeriert weihnachtliche Apérogebäcke und 
warme Getränke. 

 
Der Gemeinderat freut sich auf zahlreiche Besuchende. 

(Der Anlass findet draussen statt. Bitte entsprechende Kleidung anziehen.) 

 
 
 
 
 
  

der Einwohnergemeinde 
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Aus dem Gemeindehaus  

 
 
Papiersammlungen 2025 

Das Papier und Karton wird jeweils 
am Abfuhrtag ab 13.00 Uhr bei den 
üblichen Kehrichtsammelplätzen 
durch die Zbären Transport AG abge-
holt. 

 

 
 
 

 
 
Abfuhrdaten 2025 
Donnerstag, 23.01.2025 
Donnerstag, 27.02.2025 
Donnerstag, 27.03.2025 
Donnerstag, 24.04.2025 
Donnerstag, 22.05.2025 
Donnerstag, 26.06.2025 
Donnerstag, 24.07.2025 
Donnerstag, 28.08.2025 
Donnerstag, 25.09.2025 
Donnerstag, 23.10.2025 
Donnerstag, 27.11.2025 
Donnerstag, 18.12.2025 

 

 
 
 
 
 
 
 

Stromproduktion PV-Anlage 
 

Die untenstehende Grafik zeigt die Stromproduktion der PV-Anlage auf dem Schulhausdach 
von Januar bis Oktober 2024: 
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Immer Türe abschliessen: Auch auf dem Land 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Auch wenn Sie im Garten sind, oder nur kurz das Auto verlassen: schliessen Sie immer die 
Türen ab! Denn Einbrecher suchen nach Gelegenheiten oft ohne Vorbereitung oder langes 
Beobachten. 
 
6 Tipps, um Einbrechern die Chancen zu vereiteln: 
 

➢ Schliessen Sie die Türen und Nebentüren, wie beispielsweise zum Veloraum oder 

zum Keller, immer mit dem Schlüssel ab. 

➢ Halten Sie die Fenster und Balkontüren geschlossen, wenn Sie nicht im gleichen 

Raum oder in der direkten Nähe sind. 

➢ Schliessen Sie Ihr Auto, Velo und Motorrad stets ab. Lassen Sie keine Wertgegen-

stände sichtbar im Fahrzeug liegen. 

➢ Es kann sinnvoll sein, Anwesenheiten (z.B. durch Lichtquellen) zu signalisieren. 

➢ Eine aktive Nachbarschaft hilft, Einbrüche zu verhindern: Informieren Sie Ihre Nach-

barinnen und Nachbarn über Ihre Abwesenheit und bitten Sie, den Briefkasten zu lee-

ren. 

➢ Sprechen Sie unbekannte Personen vor dem Haus, im Treppenhaus oder in der 

Wohnstrasse an. 

 
Melden Sie verdächtige Personen, Fahrzeuge und weitere ungewöhnliche Wahrneh-
mungen umgehend der Polizei unter der Notrufnummer 112. 
 
Kantonspolizei Bern 
Waisenhausplatz 32 
3011 Bern 
Weitere Ratschläge zum Schutz gegen Einbruch: 
police.be.ch/einbruch 
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Ergebnis Geschwindigkeitsmessungen 

30.06.2024  Dorfstrasse 

10.08.2024  Dorfstrasse 
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15.10.2024  Schulhausstrasse 
 

 
 
 
 

Kirchliche Mitteilungen / Anlässe 
 

Reformierte Kirchgemeinde Oberdiessbach / Seniorennachmittage 
 

Datum Zeit Ort 

Mittwoch, 11. Dezember 2024 14:00 Uhr 
Kirchgemeindehaus Oberdiessbach 
(Andächtige Adventsfeier mit Pfr. Roland 
Langenegger) 

Mittwoch, 15. Januar 2025 14:00 Uhr 
Kirchgemeindehaus Oberdiessbach 
(«Heimatlose Älplergeschichte» von Gertrud 
und Andreas Gasser) 

Mittwoch, 15. Februar 2025 14:00 Uhr 
Kirchgemeindehaus Oberdiessbach 
(«An stillen Wassern im Berner Oberland» 
Lichtbildvortrag von Robert Schneiter) 

Mittwoch, 15. März 2025 14:00 Uhr 
Kirchgemeindehaus Oberdiessbach 
(«Fluebuebe» 
Jodel mit dem Jodlerklub Fluebuebe) 

Mittwoch, 02. April 2025 14:00 Uhr 
Seniorentheater «Silberdichtle» 
«Alli und doch niemert» von Sabina Cloes-
ters 

 
Bei Fragen oder Unsicherheiten gibt Herr Florian Pfister, Sozialdiakonischer Mitarbeiter gerne 
Auskunft. Tel. 079 436 56 32. 
www.kirche-oberdiessbach.ch 
 

http://www.kirche-oberdiessbach.ch/
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Kindersicheres Zuhause. Worauf ist zu 
achten? 

Fast nichts ist vor kleinen Kindern sicher. 
Vieles will ausprobiert und gelernt werden. 
Natürlich sollen die Kleinen ihre Erfahrun-
gen zu Hause möglichst ohne Unfälle ma-
chen können. Die BFU hat deshalb Tipps 
für ein kindersicheres Zuhause. 
 
-Verschluckbare Kleinteile wie Legosteine 
wegräumen 
-Treppen, Fenster und Balkontüren sichern 
-Möbel und Fernseher an der Wand befes-
tigen 
-Teich, Biotop oder Pool sichern 
-Putzmittel und Medikamente für Kinder un-
erreichbar aufbewahren 
 

Zuhause kindersicher einrichten 

Die ersten Lebensjahre sind prägend für 
kleine Kinder. Vieles, das für uns Erwach-
sene selbstverständlich ist, lernen die Klei-
nen dann. Ein sicheres Zuhause hilft, dass 
die Lernprozesse möglichst unfallfrei von-
stattengehen. 
 

Kleinteile wegräumen 

Alles, was kleiner ist als ein Tischtennisball 
oder der Durchmesser einer WC-Rolle, 
sollte nicht zu Hause herumliegen. Kleine 
Kinder können sich daran verschlucken. 
Auch Spielzeug sollte keine verschluckba-
ren Kleinteile enthalten. 
 

Erste Gehversuche und sichere Einrich-
tung 

Gehen ist anspruchsvoll und will gut gelernt 
sein. Und wenn man auf den eigenen zwei 
Beinen steht, sind plötzlich neue Gegen-
stände erreichbar. Deshalb: 
-Regale und Flachbild-Fernseher an der 
Wand festschrauben, damit sie nicht kip-
pen. 
-Bei Treppen unten und oben ein Treppen-
schutzgitter anbringen. 

-Keinen Babywalker verwenden: Kinder 
können damit stürzen oder gefährlichere 
Dinge aus grösserer Höhe erreichen. Kin-
der lernen dadurch auch nicht schneller 
laufen. 
Auch sonst lohnt es sich, einen Blick auf 
das Mobiliar zu werfen und Gefahren zu eli-
minieren. 
-Keine Kletterhilfen (Stühle, Sofas, Kisten 
etc.) vor Fenster oder das Balkongeländer 
stellen wegen der Absturzgefahr! Fenster- 
und Balkontürsicherungen geben zusätzli-
che Sicherheit. 
-Kinder in Räumen mit offenen Fenstern 
oder Balkontüren nicht allein lassen. 
-Schubladen- und Türstopper montieren. 
-Bei Möbeln mit scharfen Ecken und Kan-
ten einen Ecken- und Kantenschutz anbrin-
gen. 
- Beim oberen Bett von einem Etagenbett 
gilt «Zutritt ab 6 Jahren». Tagsüber Leiter 
auf dem oberen Bett verstauen. 
 

Vorsicht Strom 

Eine Steckdose in Griffnähe lädt zum Spie-
len ein. Deshalb: Steckdosen mit einem 
Steckdosenschutz versehen oder Steckdo-
sen mit Kinderschutz montieren lassen. 
 

Kleingewässer sichern 

Teiche, Biotope oder Pools, aber auch Re-
gentonnen können für kleine Kinder gefähr-
lich sein. Am besten ist es deshalb, den Zu-
gang mit einem Zaun oder einer Abde-
ckung zu sichern. 
 

Kochen und Essen 

Darauf achten, dass die Kleinen Gefässe 
mit heissem Inhalt wie z. B. Pfannen nicht 
erreichen können. Beim Kochherd schützt 
ein Herdschutz. Und wenn etwas im Ofen 
zubereitet wurde: Den heissen Backofen 
bei geschlossener Tür auskühlen lassen. 
Wer einen Backofentürstopper montiert, ist 
auch hier auf der sicheren Seite. Damit El-
tern und Kinder das Essen bequem genies-
sen können, gibt es Kinderhochstühle. Der 
Hochstuhl sollte stabil stehen – auch wenn 
sich das Kind mit den Füssen vom Tisch 
wegstösst. Eine hohe Lehne und Gurte ge-
ben dem Kind zusätzliche Sicherheit. 
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Giftiges, Spitzes und Scharfes für Kin-
der unerreichbar aufbewahren 

-Putzmittel, Medikamente, Alkohol, Garten-
produkte und andere giftige Stoffe ver-
schlossen und für Kinder unerreichbar auf-
bewahren 
-Auf giftige Zimmerpflanzen verzichten 
-Spitze und scharfe Geräte und Werkzeuge 
nicht offen liegen lassen und ebenfalls 

wegschliessen 
Auf bfu.ch und ouups.ch finden Sie zu allen 
Themen den richtigen Ratgeber. 
 
Rolf Möckli 
bfu-Sicherheitsdelegierter Gemeinde Ko-
nolfingen 
Tel. 079 262 67 22 
E-Mail: rolfmoeckli@hotmail.com 

 
 
 
 
 
 
 

Informationen der Ausgleichskasse 
 

 
Beitragspflicht für Nichterwerbstä-
tige und Selbständigerwerbende 
 
Nichterwerbstätige 
In der Alters- und Hinterlassenenversiche-
rung (AHV), Invalidenversicherung (IV) und  
Erwerbsersatzordnung (EO) gelten Perso-
nen als Nichterwerbstätige, die kein oder 
nur ein geringes Einkommen erzielen, na-
mentlich: 
 

• vorzeitig Pensionierte, 

• IV-Rentenbezüger/innen, 

• Empfängerinnen und Empfänger 
von Krankentaggeldern, 

• Studierende, 

• „Weltenbummler“, 

• ausgesteuerte Arbeitslose, 

• Geschiedene, 

• Verwitwete, 

• Ehegatten von Pensionierten, die 
nicht im AHV-Rentenalter sind, 

• Ehegatten von im Ausland erwerb-
stätigen Ehepartnern. 

 
Unter gewissen Voraussetzungen gelten 
auch Personen als Nichterwerbstätige, die 
nicht voll und auf Dauer erwerbstätig sind 
(Teilzeitbeschäftigte). Nichterwerbstätige 
entrichten Beiträge an die AHV/IV/EO ab 
dem 1. Januar nach Vollendung des 20. Al-
tersjahrs bis zum Erreichen des Referenz-
alters (Frauen 64 + 3 Monate, Männer 65). 
Wer noch nicht als Nichterwerbstätige(r) er-
fasst ist, hat sich bei der AHV-Zweigstelle 
des Wohnorts zu melden. Dort sind 

Anmeldeformulare und das Merkblatt 2.03 
über die Beitragspflicht von Nichterwerb-
stätigen erhältlich. Beides kann auch im In-
ternet unter www.akbern.ch in der Rubrik 
AHV/IV/EO/ALV/FAK/FL-Beiträge eingese-
hen werden. 
 
Selbständigerwerbende 
In der AHV/IV/EO gelten Frauen und Män-
ner als selbstständig erwerbend, wenn sie 
 

• unter eigenem Namen und auf eigene 
Rechnung arbeiten, indem sie z.B. nach  
Aussen mit eigenem Firmennamen auf-
treten, und 

• in unabhängiger Stellung und auf ihr ei-
genes wirtschaftliches Risiko tätig sind, 
indem, sie z.B. Investitionen tätigen, 
Personal beschäftigen, ihre Betriebsor-
ganisation frei wählen und für mehrere 
Auftraggeber tätig sind. 

 
Ob eine versicherte Person im Sinn der 
AHV selbständig erwerbend ist, beurteilt 
die Ausgleichskasse im Einzelfall für jedes 
Entgelt separat. Es ist deshalb nicht ausge-
schlossen, dass die gleiche Person für eine 
Tätigkeit als unselbständig-, für eine an-
dere als selbständig erwerbend beurteilt 
wird. Massgebend für die Beurteilung der 
Ausgleichskasse sind die effektiven wirt-
schaftlichen Gegebenheiten, nicht die ver-
traglichen Verhältnisse.  
 
 
 
 

mailto:rolfmoeckli@hotmail.com
http://www.akbern.ch/
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Selbständigerwerbende entrichten Bei-
träge an die Alters- und Hinterlassenenver-
sicherung (AHV), an die Invalidenversiche-
rung (IV), an die Familienausgleichskasse, 
der sie angeschlossen sind und an die Er-
werbsersatzordnung (EO) ab dem 1. Ja-
nuar nach Vollendung des 17. Altersjahrs. 
Sie sind dagegen nicht versichert gegen Ar-
beitslosigkeit und Unfall. Zudem fallen sie 

nicht unter das Obligatorium der berufli-
chen Vorsorge (BVG).  
Anmeldeformulare und das Merkblatt 2.02 

über Selbständigerwerbende können im 

Internet unter www.akbern.ch in der Rubrik 

AHV/IV/EO/ALV/FAK/FL-Beiträge einge-

sehen werden und sind bei den AHV-

Zweigstellen erhältlich. 

 
 
 
 
 
 
Mutterschaftsentschädigung / Entschädigung des andern Elternteils (MSE, 
EAE) 
 

Grundsätzliches 

Anspruch auf MSE und EAE haben Eltern, 
die unmittelbar vor der Geburt ihres Kindes 
während neun Monaten lückenlos in der 
AHV obligatorisch (nicht freiwillig) versi-
chert waren und in dieser Zeit mindestens 
fünf Monate lang eine Erwerbstätigkeit aus-
übten. Die minimale AHV-Versicherungs-
dauer von neun Monaten wird bei einer 
Frühgeburt entsprechend herabgesetzt. 
Die fünfmonatige Erwerbstätigkeit (inner-
halb der neunmonatigen Versicherungs-
dauer) muss nicht zusammenhängend 
sein. Zudem ist der Beschäftigungsgrad 
nicht relevant. Angerechnet werden auch 
Zeiten, in denen Taggelder aufgrund von 
Arbeitsunfähigkeit oder Arbeitslosigkeit 
ausgerichtet wurden. 

Höhe der Entschädigung und Auszah-
lung 

Die MSE und EAE wird in Form von Tag-
geldern geleistet. Sie beträgt 80% des 
durchschnittlichen Erwerbseinkommens 
(AHV-pflichtiger Lohn), das die Mutter oder 
der Vater oder die Ehefrau der Mutter un-
mittelbar  vor der Geburt  erzielte. Maximal  
beträgt das Taggeld CHF 220.-   (also 80% 
von CHF 275.-). Dies bedeutet, dass auch 
Eltern, die mehr als CHF 8'250.- (30 x CHF 
275.-) verdienen, ein Taggeld von höchs-
tens CHF 220.- erhalten. 

MSE 

Der Anspruch beginnt mit der Geburt des 
Kindes und dauert 98 Tage (14 Wochen). 
Die Mutter erhält ein Taggeld, wenn das 
Kind lebensfähig zur Welt kommt. Wird das 

Kind tot geboren oder stirbt es bei der Ge-
burt, so besteht der Anspruch auf Entschä-
digung nur, wenn die Schwangerschaft 
mindestens 23 Wochen gedauert hat. Die 
Mutter ist weiterhin anspruchs-berechtigt, 
wenn das Kind direkt nach der Geburt län-
ger als 14 Tage im Spital bleiben muss. Der 
Anspruch verlängert sich um die Zeit im 
Spital, maximal um 56 Tage. Die Mutter hat 
Anspruch auf die Verlängerung, wenn sie 
nach Ende des Mutterschaftsurlaubs wie-
der eine Erwerbstätigkeit ausübt. Dazu 
muss sie auf dem Antragsformular die 
Dauer des Spitalaufenthalts bekanntgeben, 
ein Arztzeugnis vorlegen und den erfolgrei-
chen Nachweis über die Weiterführung der 
Erwerbstätigkeit erbringen. Der Anspruch 
besteht zudem, wenn die Mutter Leistun-
gen der Arbeitslosenversicherung bezieht, 
die Taggelder bis zur Geburt jedoch nicht 
ausgeschöpft hat und im Zeitpunkt der Ge-
burt noch eine Rahmenfrist offen ist. 

Entschädigung des andern Elternteils 
EAE 

Der Vater oder die Ehefrau der Mutter hat 
Anspruch auf den Bezug von zehn Urlaubs-
tagen beziehungsweise 14 Taggeldern, die 
innerhalb von sechs Monaten seit der Ge-
burt bezogen werden müssen. Der Bezug 
kann tage- oder wochenweise erfolgen. 
Kein Anspruch auf EAE besteht, wenn das 
Kind tot geboren wird oder bei der Geburt 
stirbt. 
 
 
 
 

http://www.akbern.ch/
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Verhältnis zu anderen Sozialversiche-
rungen 

Während des Bezugs einer MSE oder EAE 
gemäss EOG werden keine Taggelder an-
derer Sozialversicherungen (ALV, IV, UV, 
MV) ausgerichtet. Bezogen die Eltern bis 
unmittelbar vor der Geburt Taggelder einer 
dieser Versicherungen, und waren diese 
höher als die MSE / EAE, so entspricht die 
Entschädigung dem bisher bezogenen 
Taggeld, auch wenn dabei die Grenze von 
CHF 196.- überschritten wird. Die Versi-
cherten sind während des ganzen Mutter-
schaftsurlaubs oder Urlaubs des andern El-
ternteils kostenlos unfallversichert.  

Anmeldung 

Der Anspruch auf MSE oder EAE muss bei 
der Ausgleichskasse des letzten Arbeitge-
bers, gegebenenfalls bei der Ausgleichs-
kasse des Kantons Bern oder der zuständi-
gen AHV-Zweigstelle angemeldet werden. 
Zur Geltendmachung des Anspruchs sind 
grundsätzlich die Versicherten selbst be-
fugt. Das Formular "Anmeldung Mutter-
schaftsentschädigung" (Formular Nr. 
318.750)  beziehungsweise "Anmeldung 
des andern Elternteils  (Formular Nr. 

318.747) kann unter Leistungen der EO-
MSE-VSE-BUE-AdopE | Formulare | Merk-
blätter & Formulare | Informationsstelle 
AHV/IV (ahv-iv.ch) herunter geladen wer-
den.  

Zu beachten 

a) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
Bei Arbeitnehmenden wird in der Regel der 
Arbeitgeber die MSE beziehungsweise 
EAE beziehen und den Versicherten wie 
bis anhin den Lohn (mindestens 80% da-
von) auszahlen. In diesem Fall ist auch der 
Arbeitgeber zur Geltendmachung des An-
spruchs bei der zuständigen Ausgleichs-
kasse berechtigt. Der Sozialdienst rechnet 
den Lohn weiterhin als Einnahme im 
Budget ein. 
b) Selbständigerwerbende  
Selbständigerwerbende Mütter oder Väter 
machen den Anspruch direkt bei derjenigen 
Ausgleichskasse geltend, mit der sie AHV-
Beiträge abrechnen. 
 

Auskünfte 

www.akbern.ch oder ahv-iv.ch und bei den 

AHV-Zweigstellen. 

 
 
 
 
 

  

https://www.ahv-iv.ch/de/Merkbl%C3%A4tter-Formulare/Formulare/Leistungen-der-EO-MSE-VSE-BUE-AdopE
https://www.ahv-iv.ch/de/Merkbl%C3%A4tter-Formulare/Formulare/Leistungen-der-EO-MSE-VSE-BUE-AdopE
https://www.ahv-iv.ch/de/Merkbl%C3%A4tter-Formulare/Formulare/Leistungen-der-EO-MSE-VSE-BUE-AdopE
https://www.ahv-iv.ch/de/Merkbl%C3%A4tter-Formulare/Formulare/Leistungen-der-EO-MSE-VSE-BUE-AdopE
http://www.akbern.ch/
http://www.ahv-iv.info/
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Schutz und Rettung Konolfingen 
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Aus dem Schulhaus 
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Vorschulangebote 
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Rätselspass 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vereine / Anlässe 

Donnerstags-Programm 2024/25 Frymettige-Bummler     
 

Die nächsten Termine sind: 

 Datum: Zeit: Ziel: 

21.11.2024 19:00 Uhr Abfahrt zum Kegeln Gasthof Schlossberg. «Bori», Signau 

12.12.2024 13:30 Uhr Löwen Oberdiessbach 

30.01.2025 13:30 Uhr Röthenbach (Orangenkuchen-Essen / Dessert) bitte anmelden 

27.02.2025 13:30 Uhr Pizzeria Da Capo, Konolfingen 

 
(Versicherung ist Sache der Teilnehmer) 
 
Weitere Auskünfte erteilen: 
Lotti Zürcher, Tel. 031 791 16 04 
Vreni Häsler, Tel. 031 791 00 73 

 

 

 

 

  



Ausgabe 03/2024 

26 

  



Ausgabe 03/2024 

27 

 


	Papiersammlungen 2025
	Das Papier und Karton wird jeweils am Abfuhrtag ab 13.00 Uhr bei den üblichen Kehrichtsammelplätzen durch die Zbären Transport AG abgeholt.
	Abfuhrdaten 2025
	Donnerstag, 23.01.2025
	Donnerstag, 27.02.2025
	Donnerstag, 27.03.2025
	Donnerstag, 24.04.2025
	Donnerstag, 22.05.2025
	Donnerstag, 26.06.2025
	Donnerstag, 24.07.2025
	Donnerstag, 28.08.2025
	Donnerstag, 25.09.2025
	Donnerstag, 23.10.2025
	Donnerstag, 27.11.2025
	Donnerstag, 18.12.2025
	Zuhause kindersicher einrichten
	Erste Gehversuche und sichere Einrichtung
	Kochen und Essen


	Beitragspflicht für Nichterwerbstätige und Selbständigerwerbende
	Nichterwerbstätige
	Selbständigerwerbende
	Grundsätzliches
	Anspruch auf MSE und EAE haben Eltern, die unmittelbar vor der Geburt ihres Kindes während neun Monaten lückenlos in der AHV obligatorisch (nicht freiwillig) versichert waren und in dieser Zeit mindestens fünf Monate lang eine Erwerbstätigkeit ausübte...
	Höhe der Entschädigung und Auszahlung
	Entschädigung des andern Elternteils EAE
	Verhältnis zu anderen Sozialversicherungen
	Anmeldung
	Der Anspruch auf MSE oder EAE muss bei der Ausgleichskasse des letzten Arbeitgebers, gegebenenfalls bei der Ausgleichskasse des Kantons Bern oder der zuständigen AHV-Zweigstelle angemeldet werden. Zur Geltendmachung des Anspruchs sind grundsätzlich di...


